
ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein 
und weiterer Abgeordneter 
an die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen 
betreffend Hygiene in den Wiener Krankenanstalten 

Bezugnehmend auf die Anfragebeantwortung 10364/AB vom 17.01.2017 zu 10815/J 
(XXV.GP) wird vorerst auf folgende Gesetzespassage im Kranken- und 
Kuranstaltengesetz, insbesondere Abs 1 und 4 zu verwiesen: 

§ 8a. (1) Für jede Krankenanstalt ist ein Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie 
(Krankenhaushygieniker) oder ein sonst fachlich geeigneter, zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigter Arzt (Hygienebeauftragter) zur Wahrung der Belange 
der Hygiene zu bestellen. Für jedes Zahnambulatorium ist ein Facharzt für Hygiene 
und Mikrobiologie (Krankenhaushygieniker) oder ein sonst fachlich geeigneter, zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigter Zahnarzt oder Facharzt für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie (Hygienebeauftragter) zur Wahrung der Belange der 
Hygiene zu bestellen. Das zeitliche Ausmaß der Beschäftigung hat sich nach der 
Größe und dem Leistungsangebot der Krankenanstalt zu richten. 

(2) In bettenführenden Krankenanstalten ist zur Unterstützung des 
Krankenhaushygienikers oder Hygienebeauftragten mindestens eine qualifizierte 
Person des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege als 
Hygienefachkraft zu bestellen. Diese hat ihre Tätigkeit in Krankenanstalten, deren 
Größe dies erfordert, hauptberuflich auszuüben. 

(3) In bettenführenden Krankenanstalten ist ein Hygieneteam zu bilden, dem der 
Krankenhaushygieniker bzw. der Hygienebeauftragte, die Hygienefachkraft und 
weitere für Belange der Hygiene bestellte Angehörige des ärztlichen und des 
nichtärztlichen Dienstes der Krankenanstalt angehören. 

(4) Zu den Aufgaben des Hygieneteams gehören alle Maßnahmen, die der 
Erkennung, Überwachung, Verhütung und Bekämpfung von Infektionen und der 
Gesunderhaltung dienen. Zur Durchführung dieser Aufgaben hat das Hygieneteam 
einen Hygieneplan zu erstellen. Es begleitet auch fachlich und inhaltlich die 
Maßnahmen zur Überwachung nosokomialer Infektionen. Die 
ÜberwachunglSurveillance hat nach einem anerkannten, dem Stand der 
Wissenschaft entsprechenden Surveillance-System zu erfolgen. Das Hygieneteam ist 
auch bei allen Planungen für Neu-, Zu- und Umbauten und bei der Anschaffung von 
Geräten und Gütern, durch die eine Infektionsgefahr entstehen kann, beizuziehen. 
Das Hygieneteam hat darüber hinaus alle für die Wahrung der Hygiene wichtigen 
Angelegenheiten zu beraten und entsprechende Vorschläge zu beschließen. Diese 
sind schriftlich an die jeweils für die Umsetzung Verantwortlichen der Krankenanstalt 
weiterzuleiten. 

(4a) Die Krankenanstalten sind für Zwecke der Überwachung nosokomialer 
Infektionen berechtigt, Daten der Pfleglinge indirekt personenbezogen zu verarbeiten 
und für Zwecke der Überwachung anonymisiert weiterzuleiten. 
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(5) In Krankenanstalten in der Betriebsform selbstständiger Ambulatorien kann 
die Funktion des Krankenhaushygienikers oder Hygienebeauftragten bei Vorliegen 
der entsprechenden fachlichen Eignung auch der ärztliche Leiter ausüben. Für die im 
Abs. 4 genannten Aufgaben ist jedenfalls der Krankenhaushygieniker oder der 
Hygienebeauftragte beizuziehen. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten an die 
Bundesministerin für Gesundheit und Frauen folgende 

ANFRAGE 

1. Ist im Wiener Wilheminenspital ein Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie 
(Krankenhaushygieniker) oder ein sonst fachlich geeigneter, zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigter Arzt (Hygienebeauftragter) zur 
Wahrung der Belange der Hygiene bestellt worden? 

2. Gibt es im Wiener Wilheminenspital ein Hygieneteam? 

3. Nimmt dieses Hygieneteam als Aufgaben alle Maßnahmen, die der 
Erkennung, Überwachung , Verhütung und Bekämpfung von Infektionen 
und der Gesunderhaltung dienen, war? 

4. Wie erfolgte diese Wahrnehmung im vorliegenden Fall , der in 10815/J 
(XXV.GP) geschildert wurde? 

5. Wurde dieses Hygieneteam bei allen Planungen für Neu-, Zu- und 
Umbauten und bei der Anschaffung von Geräten und Gütern, durch die 
eine Infektionsgefahr entstehen kann , beigezogen? 

6. Wie erfolgte diese Beiziehung im Vorliegenden Fall , der in 10815/J 
(XXV.GP) geschildert wurde? 

7. Unter welchen gesundheits- und hygienerechtlichen Bestimmungen wird 
der Schimmelbefall behoben? 

8. Welche Auswirkungen auf die Patientenversorgung in Wien hat die 
Verzögerung der Eröffnung des OP-Trakts im Wilhelminenspital auf die 
Patientenversorgung? 

9. In welchen anderen Krankenanstalten hat es seit 2010 einen 
Schimmelbefall gegeben? 

10. Welche anderen Krankenanstalten waren durch ähnliche Vorfälle teilweise 
oder vollständig nicht benützbar? 
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